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A. Bekanntmachungen der Gemeinden 
 

 

Haushaltssatzung der Gemeinde Hinte für das Haushaltsjahr 2016 

 

Aufgrund des § 112 I des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemein-

de Hinte in der Sitzung am17. März 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 

1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  9.175.485 Euro 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 10.531.871 Euro 

 

1.3 der außerordentlichen Erträge   300.000 Euro 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf   0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.439.250 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    9.401.812 Euro 
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2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.227.800 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.597.800 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.370.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 407.900 Euro 
 
festgesetzt. 

 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 11.037.050 Euro 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 12.407.512 Euro 

 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.370.000 Euro festgesetzt. 

 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.  

 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 Euro  festgesetzt. 

 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt 

festgesetzt : 

 

1. Grundsteuer 

 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B 380 v. H. 

 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 

Hinte, 17. März 2016 

 

Gemeinde Hinte 
 

M. Eertmoed 

Bürgermeister 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. 
 

Die nach § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Aurich am 21. Juni 2016, Az. I/10-150 20 1, 

erteilt worden. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 27.06.2016 bis zum 05.07.2016 zur 

Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Hinte, Zimmer 6, öffentlich aus. 

 

Hinte, 21. Juni 2016 

 

Gemeinde Hinte 
 

Eertmoed 

Bürgermeister 

 

 

Haushaltssatzung 
der Inselgemeinde Juist für das Haushaltsjahr 2016 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde 

Juist in seiner Sitzung am 17.03.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 

 

1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 7.447.200 Euro 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 6.844.662 Euro 

 

1.3  der außerordentlichen Erträge auf 1.225.000 Euro 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 1.328.500 Euro 

 

2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 7.447.200 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 7.513.450 Euro 

 

2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 1.229.000 Euro 

2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 256.550 Euro 

 

2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 256.550 Euro 

2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 163.900 Euro 

 

festgesetzt. 

 
§ 1a 

 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung für das Wirtschaftsjahr 2016 wird 

 

 im Erfolgsplan 

 mit Erträgen in Höhe von 3.849.800 Euro 

 mit Aufwendungen in Höhe von  4.778.800 Euro 
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 im Vermögensplan 

 mit Einnahmen in Höhe von  642.000 Euro 

 mit Ausgaben in Höhe von  642.000 Euro 

 

festgesetzt. 

 

§ 1b 
 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2016 wird 
im Bereich 

 

A Wasserwerk 

 

 im Erfolgsplan 

 mit Erträgen in Höhe von 624.900 Euro 

 mit Aufwendungen in Höhe von 701.000 Euro 

 

 im Vermögensplan 

 mit Einnahmen in Höhe von  1.531.600 Euro 
 mit Ausgaben in Höhe von  1.531.600 Euro 

 

im Bereich 

 

B Hafen 

 

 im Erfolgsplan 

 mit Erträgen in Höhe von  256.000 Euro 

 mit Aufwendungen in Höhe von  298.200 Euro 

 
 im Vermögensplan 

 mit Einnahmen in Höhe von 34.000 Euro 

 mit Ausgaben in Höhe von 34.000 Euro 

 

festgesetzt. 

 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen wird auf 256.550 EURO festgesetzt. 
 

§ 2a 
 

Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung erforderlich sind, werden nicht veranschlagt. 

 

§ 2b 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Wirtschaftsbetriebe (Wasserwerk und 
Hafen) erforderlich sind, wird auf 1.454.600 Euro festgesetzt. 
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§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 

§ 3a 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung zur Leistung 

von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
nicht veranschlagt. 

 

§ 3b 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Wirt-

schaftsbetriebe (Wasserwerk und Hafen) zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investiti-

onen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  

 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EURO festgesetzt. 

 

§ 4a 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch den Eigenbe-

trieb Kurverwaltung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. 

 

§ 4b 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch den Eigenbe-

trieb Wirtschaftsbetriebe in Anspruch genommen werden dürfen, wird  

 

im Bereich A Wasserwerk auf 100.000 Euro und 

im Bereich B Hafen auf 100.000 Euro 

 

festgesetzt. 

 

§ 5 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v.H. 

1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v.H. 

 

2. Gewerbesteuer 380 v.H. 

 

Juist, den 17.03.2016 

 
Inselgemeinde Juist 
 

Dietmar Patron 

Bürgermeister 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. 

 

Die nach § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 sowie § 130 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 i. V. m § 120 Abs. 2 und § 122 

Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen sind 

durch den Landkreis Aurich am 20.06.2016, Az.: I/10-150 20 1, erteilt worden. 

 

 

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 27.06.2016 bis zum 05.07.2016 zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Juist, Zimmer 29, öffentlich aus. 

 

Juist, 20. Juni 2016 

 

Inselgemeinde Juist 
 

Patron  

Bürgermeister 

 

 

 

B. Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
in der Flurbereinigung Holtrop IV. Anordnung 

 
In der Flurbereinigung Holtrop, Landkreis Aurich, wird aufgrund des § 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz 

(FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes 

vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794), das durch Beschluss vom 16.09.2008, I. Anordnung vom 
16.07.2009, II. Anordnung vom 12.08.2013 und III. Anordnung vom 05.05.2014 festgesetzte Flurbe-

reinigungsgebiet geändert. 

 

Folgende Flurstücke werden zum Flurbereinigungsverfahren Holtrop zugezogen: 
Gemeindebezirk  Großefehn    

Gemarkung  Flur Flurstück(e) 

Holtrop 7 18/3, 36/7, 36/37, 81/2, 81/3, 86/3 

   

Wrisse 1 20/3 

 
Durch diese Anordnung vergrößert sich die Verfahrensfläche um 3,4712 ha auf 905,6327 ha. Die hin-

zuzuziehenden Flurstücke sind in der zu dieser Anordnung gehörenden Gebietskarte gekennzeichnet. 

 

Begründung: 
Gemäß § 8 Abs. 1 FlurbG kann die Flurbereinigungsbehörde geringfügige Änderungen des Flurberei-

nigungsgebietes anordnen, wenn sie dies für erforderlich erachtet und das Interesse der Beteiligten 

für gegeben hält. Geringfügigkeit liegt immer dann vor, wenn sowohl von der Flächenrelation als 

auch vom Sinn und Zweck her keine wesentliche Änderung gegeben ist. Die Größe der zuzuziehenden 

Flächen beträgt rd.0,38 % der Verfahrensgröße. Eine geringfügige Änderung ist insoweit also gege-

ben. 
 
Das Flurstück 20/3, Flur 1, Gemarkung Wrisse wird zugezogen, um die Schaffung einer Wallhecke zu 
ermöglichen. Die Flurstücke der Flur 7, Gemarkung Holtrop werden zugezogen, um erforderliche 
Änderungen der Abgrenzungen und Eigentumsverhältnisse vorzunehmen. 
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Die Gebietsänderung ist somit nicht erheblich, aber erforderlich und im objektiven Interesse der Be-
teiligten. Die Zuziehung von Flächen dienen letztlich der Optimierung der Verfahrensabläufe. Inso-
fern liegt keine wesentliche Änderung vor, die eine Vorgehensweise nach §§ 4 - 6 FlurbG erfordert. 
 
Beschränkung der Nutzungs- und Baurechte im Flurbereinigungsgebiet (§ 34 FlurbG) 
Für die zugezogenen Flurstücke gelten folgende Einschränkungen 

1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung des ArL Weser-Ems, Geschäftsstel-

le Aurich, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, nur Änderungen vorgenommen werden, die zum 

ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören, 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Wälle, Einfriedigungen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zu-

stimmung des ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 

oder beseitigt werden, 

3. Obstbäume, Beerensträucher, Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustim-

mung des ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich beseitigt werden, 
4. Holzeinschläge und Baumaßnahmen dürfen nur mit Zustimmung des ArL Weser-Ems, Geschäfts-

stelle Aurich ausgeführt werden. 

Änderungen oder Herstellung von Anlagen ohne eine nachweisbare Genehmigung des ArL Weser-

Ems, Geschäftsstelle Aurich können im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Das ArL 

Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich kann den früheren Zustand auf Kosten desjenigen, der eine solche 

Änderung oder Herstellung veranlasst hat, wieder herstellen lassen. Gegebenenfalls sind Ersatzpflan-

zungen anzuordnen. 

 

Anmeldung von Rechten (§ 14 FlurbG) 
Rechte und Pflichten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbe-

reinigungsverfahren berechtigen können, sind innerhalb von 3 Monaten beim ArL Weser-Ems, Ge-

schäftsstelle Aurich anzumelden. 

Insbesondere kommen in Betracht: 

a) Rechte der Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 

zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird, 

b) Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder persönliche Rechte, 

die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Nutzung beschränken 

(z.B. Pacht-, Miet- oder ähnliche Rechte), 

c) die Verpflichtung zum Unterhalt von Anlagen nach § 45 Abs. 1 S. 2 FlurbG, d.h. Anlagen, die dem 
öffentlichen Verkehr, dem Hochwasserschutz, der öffentlichen Wasser- und Energieversorgung 

sowie der Abwasserverwertung oder -beseitigung dienen, 

d) Eigentumsrechte an den unter c) genannten Anlagen, 

e) Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, insbesondere Nutzungs-

rechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsgerechtigkeiten, außerdem Wege-, Was-

ser- und Fischereirechte, die vor dem 01.01.1900 begründet worden sind und deshalb der Eintra-

gung in das Grundbuch nicht bedurften, 

f) Rechte an den unter e) bezeichneten Rechten, 

g) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschaftskataster 

übernommen worden sind. 
 
Werden Rechte nach Ablauf der Frist von 3 Monaten angemeldet, so kann das ArL Weser-Ems, Ge-
schäftsstelle Aurich die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 und 3 
FlurbG gelten lassen. 
Sind Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübergang außerhalb des Grundbuches unrichtig ge-
worden, werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen Interesse beim Grundbuchamt auf 
eine baldige Berichtigung des Grundbuches hinzuwirken bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur 
Beschaffung fehlender Unterlagen umgehend nachzukommen. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regiona-

le Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der 

Geschäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, schriftlich oder zur 

Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 

Gemäß § 115 FlurbG beginnt die Rechtsbehelfsfrist, wenn öffentliche Bekanntmachung erfolgt, mit 

dem ersten Tage der Bekanntmachung. Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn 

das Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf der angegebenen Frist beim Amt für regionale Landes-

entwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg oder bei der Geschäftsstel-
le Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich eingegangen ist. 

 
Hinweise:  

1. Sollten bei geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht 

werden, wird darauf hingewiesen, dass diese Funde meldepflichtig sind. Es wird gebeten, die 

Funde unverzüglich einer Denkmalbehörde oder einem Beauftragten für die Archäologische 

Denkmalpflege zu melden. 

 

2. Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung auch 

im Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachun-
gen“ eingestellt. 

 

Aurich, 15.06.2016 

 

Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
 - Geschäftsstelle Aurich -  

 

Im Auftrage 

Westphal 

 

 

Bekanntmachung vom 16. März 2016 
über die 1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 

vom 9. Februar 1989 
der Ev.-ref. Kirchengemeinde Jennelt 

 

Der Kirchenrat und die Gemeindevertretung der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Jennelt 

haben am 16. März 2016 unter Beachtung kirchlicher und staatlicher Bestimmungen für den kirchli-

chen Friedhof der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Jennelt folgende Änderungen der 

Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 

 

„§ 4 - Gebührentarif – I. Grabgebühren soll wie folgt geändert werden: 

 

I. Grabgebühren 
 
(1)  Wahlgrab 118,95 € 

 

II. Friedhofsunterhaltungsgebühren 
 

(1)  Vom 01.01.2017 an beträgt die Friedhofsunterhaltungsgebühr pro Jahr und Grab  9,11 €. 

 

(2) Die Gebühr wird jeweils für drei Jahre erhoben. Sie ist bei Neuerwerb zunächst für diesen Zeit- 

 raum im Voraus zu entrichten, im Übrigen zwei Monate nach Zahlungsaufforderung, die schrift- 

 lich oder durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen kann. 
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(3) Berechnet wird die bei Beginn des Erhebungszeitraumes geltende Gebühr. Das erste Jahr wird 

 voll, das Jahr in dem die Nutzungszeit ausläuft, nicht berechnet. 

 

 Für andere Leistungen, die im Gebührentarif nicht vorgesehen sind, setzt der Kirchenrat das zu 

 entrichtende Entgelt von Fall zu Fall nach dem tatsächlichen Aufwand fest.“ 

 

Die Änderung der Friedhofsgebührenordnung ist am 15. Juni 2016 kirchenaufsichtlich genehmigt 

worden.  

 
Diese Gebührenänderung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 

 

Jennelt, den 16. März 2016 

 

- Der Kirchenrat - 
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